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Erlernen der lokalen Sprache und 
Ausländerrecht

• Bedeutung der Sprachkenntnisse für Bildungs- und 
Arbeitsmarkterfolg unbestritten. Aber: Auch gute 
Sprachkenntnisse bleiben folgenlos, wenn der 
Bildungsstand schlecht ist

• Ausländerrecht – Sprachenrecht – Weiterbildungspolitik
• Anknüpfung an einen formellen Rechtsstatus 

(«Ausländer») oder an Bedürfnisse und 
Voraussetzungen im Einzelfall? 

• = Ausländerrecht als geeignetes Steuerungsinstrument?
• Arbeiten in Regelstrukturen oder Schaffung von 

Sonderstrukturen?
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Integrationsbegriff

• AuG: Sprachkenntnisse als Integrationskriterium

• Integration als komplexer Begriff
• Gesetzlich unbestimmter Integrationsbegriff im AuG! 
• Botschaft des Bundesrates zum AuG (BBl 2002 3796): 

«… wird bewusst auf eine gesetzliche Umschreibung des 
Integrationsbegriffes verzichtet. … Da das gesellschaftliche 
Verständnis und die Vorstellungen über die Integration im Laufe der 
Zeit einem Wandel unterworfen sein können, erscheint die Aufnahme 
einer Legaldefinition nicht sinnvoll.»

• An Erfüllen von «Integration» werden aber 
ausländerrechtliche Folgen geknüpft. 
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Art. 4 AuG Integration 

1 Ziel der Integration ist das Zusammenleben der einheimischen 
und ausländischen Wohnbevölkerung auf der Grundlage der 
Werte der Bundesverfassung und gegenseitiger Achtung und 
Toleranz.

2 Die Integration soll längerfristig und rechtmässig anwesenden 
Ausländerinnen und Ausländern ermöglichen, am 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der 
Gesellschaft teilzuhaben.

3. …. 
4. Es ist erforderlich, dass sich Ausländerinnen und Ausländer mit 

den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen 
in der Schweiz auseinandersetzen und insbesondere eine 
Landessprache erlernen.
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Integration als Forderung und als Kriterium 
ausländerrechtlicher Bewilligungen

• Integration als Voraussetzung für ausländerrechtliche 
Bewilligungen: als Novum durch das AuG eingeführt
• Aber: Niederlassungsvereinbarungen, 

Sozialversicherungsabkommen
• Historische Vorläufer

• Natal Dictation Act 1887
• Immigration Restriction Act (Australien, 1901 bis 1957)

• Expertengruppe Migrationspolitik 1997: Punktesystem

• Integration als neues Politikfeld - Experimentierfeld
• Kantonale Politiken
• Bundessozialpolitik
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Art. 4 Integrationsverordnung (Beitrag der 
Ausländer zur Integration, Art. 4 AuG)

Der Beitrag der Ausländerinnen und Ausländer zu ihrer 
Integration zeigt sich namentlich:

a. in der Respektierung der rechtsstaatlichen Ordnung 
und der Werte der Bundesverfassung 

b. im Erlernen der am Wohnort gesprochenen 
Landessprache

c. in der Auseinandersetzung mit den 
Lebensbedingungen in der Schweiz;

d. im Willen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben und zum 
Erwerb von Bildung.
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Integration – Sprache und Politik

«Sie haben auch gefragt: Was ist eine nachhaltige 
Integration? Ich kann Ihnen das auch nicht sagen (…) Es 
kommt darauf an, wie sehr Sie jemanden integrieren wollen. 
Ich persönlich bin nicht ein grosser Freund dieser 
Integrationsmassnahmen. Wenn einer sich integrieren will, 
soll er, und wenn er nicht will, muss er nicht. Ich kenne 
italienische Familien, die seit vierzig Jahren in der Schweiz 
sind, die Kinder waren in der Schule, sie kennen die Mundart -
die Eltern können noch kein Wort Deutsch, sie leben unter 
sich. Das ist überhaupt kein Problem, für niemanden. Wenn 
jemand sich nicht integrieren will, muss das nicht krampfhaft 
getan werden. Es gibt dabei auch keine Probleme mit 
Schweizern. Aber Sie wollen die Integration aufnehmen, bei 
den Artikeln 51ff. werden Sie das sehen»
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«Wenn es nach mir geht, sollen nur noch Ausländer eine 
Aufenthaltsbewilligung erhalten, die unsere Sprache 
beherrschen. Dies müssten sie mit einem Sprachtest auf 
einer Schweizer Botschaft schon vor der Einreise belegen. 
Nach einer bestimmten Zeit müssten sie in der Schweiz 
einen Test mit höheren Anforderungen bestehen, um 
bleiben zu dürfen»
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Art. 53 Förderung der Integration

1 Bund, Kantone und Gemeinden berücksichtigen bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben die Anliegen der Integration.

2 Sie schaffen günstige Rahmenbedingungen für die 
Chancengleichheit und die Teilhabe der ausländischen 
Bevölkerung am öffentlichen Leben.

3 Sie fördern insbesondere den Spracherwerb, das berufliche 
Fortkommen, die Gesundheitsvorsorge sowie Bestrebungen, 
welche das gegenseitige Verständnis zwischen der 
schweizerischen und der ausländischen Bevölkerung und das 
Zusammenleben erleichtern.

4  Sie tragen den besonderen Anliegen der Integration von Frauen, 
Kindern und Jugendlichen Rechnung.

5    Bei der Integration arbeiten die Behörden des Bundes, der Kantone 
und Gemeinden, die Sozialpartner, die 
Nichtregierungsorganisationen und Ausländerorganisationen 
zusammen.
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Art. 54 AuG: Berücksichtigung der Integration 
bei Entscheiden (durch Parlament eingefügt)

1 Die Erteilung einer Aufenthalts- oder Kurzaufenthalts-
bewilligung kann mit der Bedingung verbunden werden, dass 
ein Sprach- oder Integrationskurs besucht wird. Dies gilt auch 
für die Bewilligungserteilung im Rahmen des 
Familiennachzugs (Art. 43 - 45). Die Verpflichtung zum 
Kursbesuch kann in einer Integrationsvereinbarung 
festgehalten werden.
2 Der Grad der Integration wird bei der Erteilung der 
Niederlassungsbewilligung (Art. 34 Abs. 4) und bei der 
Ausübung des Ermessens durch die Behörden, insbesondere 
bei Weg- und Ausweisungen sowie Einreiseverboten, 
berücksichtigt (Art. 96).
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Integrationsvereinbarungen gemäss Art. 
5 VIntA (Art. 54 AuG)

(1) Bei der Erteilung oder Verlängerung der Aufenthalts- oder 
Kurzaufenthaltsbewilligung können die zuständigen Behörden mit 
Ausländerinnen und Ausländern Integrationsvereinbarungen
abschliessen

(2) Die Integrationsvereinbarung hält nach Prüfung des Einzelfalles 
die Ziele, Massnahmen sowie die möglichen Folgen im Falle einer 
Nichterfüllung fest

(3) Ziel der Integrationsvereinbarung ist insbesondere die Förderung 
des Erwerbs der am Wohnort gesprochenen Landessprache sowie 
von Kenntnissen über: a. die gesellschaftlichen Verhältnisse und 
Lebensbedingungen in der Schweiz; b. das schweizerische 
Rechtssystem; c. die grundlegenden Normen und Regeln, deren 
Befolgung eine unerlässliche Voraussetzung für ein geordnetes 
Zusammenleben ist. 
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Unklare Ausgangslange

• Auf welche Daten hat sich Gesetzgeber beim AuG 
abgestützt?

— Sprachkompetenzen der ausländische Bevölkerung? 

— Auswirkungen von Sprachdefiziten auf 
Arbeitslosigkeit? 

— Welches Niveau für welche berufliche Tätigkeit?

— Welcher Kursumfang für welches Niveau?
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„Integration“ und Bewilligungen

• Ausländerrechtliche Entscheide: „Grad der Integration“ ist 
generell zu beachten (Art. 96 AuG), insbesondere bei  

• Erteilung bzw. Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung:

— Zulassungskriterium, z.B. religiöse Betreuungspersonen 
(Art. 7 Integrationsverordnung)

— Auflösung der Ehe (Art. 50 AuG) 

— Schwerwiegende persönliche Härtefällen wie z.B. bei „Sans 
Papiers“ ( Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG)

— Umwandlung der Vorläufigen Aufnahme (Art. 84 Abs. 5 
AuG)

• Einbürgerungen (ordentliche und erleichterte)
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Art. 62 VZAE: «erfolgreiche Integration»

Erteilung der Niederlassungsbewilligung bei 
erfolgreicher Integration (Art. 34 Abs. 4 AuG) 
namentlich wenn Ausländerin/Ausländer:

a. die rechtsstaatliche Ordnung und die Werte der 
Bundesverfassung respektiert;

b. In der am Wohnort gesprochenen Landessprache 
mindestens das Referenzniveau A2 des gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarates erreicht; in begründeten Fällen können 
auch Kenntnisse einer anderen Landessprache 
berücksichtigt werden.

c. den Willen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben und 
zum Erwerb von Bildung bekundet.
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Prioritäre Zielgruppen 

• Familiennachzug
(Eltern mit schulpflichtigen Kindern)

• Ausländer/innen, denen Nicht-Verlängerung der 
Aufenthaltsbewilligung droht;

• Personen mit öffentlichen Funktionen (religiöse 
Betreuungspersonen, HSK-Lehrkräfte)

• Nicht: 
— Bürgerinnen und Bürger aus EU- und EFTA-Staaten
— Schweizer Bürger
— (Vermutlich) Gutqualifizierte
— Asylbereich?
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Integration und Familiennachzug

«Die Hälfte der Zuwanderer aus dem 
aussereuropäischen Raum kommt im Rahmen 
des Familiennachzuges hierher. Diesen können 
wir weiterbeschränken, indem wir höhere 
Anforderungen an die Integration stellen». 

• Integrationsförderung oder 
Einwanderungsbeschränkung? 
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Migrationsrecht I
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Zuwanderung EU/EFTA nach 
Einwanderungsgrund
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Zuwanderung von Personen ausserhalb 
EU/EFTA nach Gründen
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Verpflichtungen aus rechtlicher Sicht

• Komplexität des Ausländerrechts: Nur wenige 
Personen, die effektiv verpflichtet werden können und 
bei denen gleichzeitig ein klares öffentliches Interesse 
an Sprachschulung besteht

• Unklare «Integrationsvereinbarung» (insbesondere 
Rechtsfolgen)

• Ausgestaltung von Verpflichtungen zum 
Sprachenlernen:
— Kursbesuch ?
— Test ?
— Umfang der Kurse?  (D: bis 645h - 900 h)
— Sprachenlernen vor Einreise? 
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Verpflichtungen aus rechtlicher Sicht (2)

• Rechtsungleichheit oder gar Diskriminierung bei 
Auswahl ? (nur Bildungsferne?)

• Rechtsungleichheit aufgrund unterschiedlicher 
linguistischer Voraussetzungen ?

• Grundrechtskonformität allfälliger Rechtsfolgen der 
Nichterfüllung ?

• Aufenthaltsperspektive? Kurzaufenthalt, Aufenthalt, 
Niederlassung?
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Fazit

• Sprachkenntnisse wichtig für Beruf und Bildung
• «Integration» als Verpflichtung?

— Kein Anknüpfen an Leistung wie im Bereich Sozialversicherung

• Unbrauchbarer Integrationsbegriff: Besser: öffentliche 
Interessen

• «Verpflichtung zum Sprachenlernen» als wenig 
taugliches Konzept

• Erstgenerationsproblem
• Berücksichtigung der Viersprachigkeit bzw. 

Vielsprachigkeit der Schweiz 
• Sprachenlernen in den Regelstrukturen 
• Anreize setzen
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Hartmut Esser

• „Alles andere kann man dann getrost der Initiativkraft, 
den Ambitionen und den Talenten der Migranten und 
ihrer Kinder überlassen. Sie brauchen weder motiviert 
noch beschützt, betreut, belehrt oder gar erzogen zu 
werden, etwa über „Integrationskurse“. Und sie müssen, 
wie alle Mitglieder einer modernen Gesellschaft auch in 
keiner Weise in irgendeiner kollektiven Identität 
„anerkannt“ werden. Ebenso wenig wie man verlangen 
müsste, dass sie sich selbst mit irgendwelchen 
kollektiven Werten, etwa nationaler oder religiöser Art, 
identifizieren müssten, die über das hinausgehen, was 
dort als „Leitkultur“ selbstverständlich ist: die 
Anerkennung der Prinzipien von Liberalität, Individualität 
und ausgleichender Gerechtigkeit»
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